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tRStudienzuschüsse, die für einige Jahre gewährt werden, wiederkehrende Bezüge

sein.
(2) 1Wiederkehrende Zuschüsse und sonstige Vorteile sind entsprechend der

Regelung in § 12 Nr. 2 EStG und § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG entweder vom Geber
oder vom Empfänger zu versteuern. 2 Soweit die Bezüge nicht aufgrund des § 3
EStG steuerfrei bleiben, sind sie vom Empfänger als wiederkehrende Bezüge zu
versteuern, wenn sie der unbeschränkt steuerpflichtige Geber als Betriebsausga-
ben oder Werbungskosten abziehen kann.

R 22.2 Wiederkehrende Bezüge bei ausländischen Studenten und
Schülern

(unbesetzt)

R 22.3 Besteuerung von Leibrenten und anderen Leistungen i.S.d.
§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG1)

(1) 1Eine Leibrente kann vorliegen, wenn die Bemessungsgrundlage für die
Bezüge keinen oder nur unbedeutenden Schwankungen unterliegt. 2Verände-
rungen in der absoluten Höhe, die sich deswegen ergeben, weil die Bezüge aus
gleichmäßigen Sachleistungen bestehen, stehen der Annahme einer Leibrente
nicht entgegen.
(2) 1 Ist die Höhe einer Rente von mehreren selbständigen Voraussetzungen

abhängig, kann einkommensteuerrechtlich eine lebenslängliche Leibrente erst
ab dem Zeitpunkt angenommen werden, in dem die Voraussetzung für eine
fortlaufende Gewährung der Rente in gleichmäßiger Höhe bis zum Lebens-
ende des Berechtigten erstmals vorliegt. 2Wird die Rente schon vor diesem
Zeitpunkt zeitlich begrenzt nach einer anderen Voraussetzung oder in geringe-
rer Höhe voraussetzungslos gewährt, handelt es sich um eine abgekürzte Leib-
rente.

R 22.4 Besteuerung von Leibrenten i.S.d. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe
a Doppelbuchstabe bb EStG1)

Erhöhung der Rente
(1) 1Bei einer Erhöhung der Rente ist, falls auch das Rentenrecht eine

zusätzliche Werterhöhung erfährt, der Erhöhungsbetrag als selbständige Rente
anzusehen, für die der Ertragsanteil vom Zeitpunkt der Erhöhung an gesondert
zu ermitteln ist; dabei ist unerheblich, ob die Erhöhung von vornherein ver-
einbart war oder erst im Laufe des Rentenbezugs vereinbart wird. 2 Ist eine
Erhöhung der Rentenzahlung durch eine Überschussbeteiligung von vorn-
herein im Rentenrecht vorgesehen, sind die der Überschussbeteiligung dienen-
den Erhöhungsbeträge Erträge dieses Rentenrechts; es tritt insoweit keine
Werterhöhung des Rentenrechts ein. 3Eine neue Rente ist auch nicht an-
zunehmen, soweit die Erhöhung in zeitlichem Zusammenhang mit einer
vorangegangenen Herabsetzung steht oder wenn die Rente lediglich den ge-
stiegenen Lebenshaltungskosten angepasst wird (Wertsicherungsklausel).

1) Zu Vorsorgeeinrichtungen nach der zweiten Säule der schweizerischen Altersvorsorge siehe BMF
v. 27.7.2016, BStBl. I 2016, 759.
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(2) Wird die Rente herabgesetzt, sind die folgenden Fälle zu unterscheiden:
1.Wird von vornherein eine spätere Herabsetzung vereinbart, ist zunächst der
Ertragsanteil des Grundbetrags der Rente zu ermitteln, d.h. des Betrags, auf
den die Rente später ermäßigt wird. 2Diesen Ertragsanteil muss der Berech-
tigte während der gesamten Laufzeit versteuern, da er den Grundbetrag bis
zu seinem Tod erhält. 3Außerdem hat er bis zum Zeitpunkt der Herabset-
zung den Ertragsanteil des über den Grundbetrag hinausgehenden Renten-
teiles zu versteuern. 4Dieser Teil der Rente ist eine abgekürzte Leibrente
(§ 55 Abs. 2 EStDV1)), die längstens bis zum Zeitpunkt der Herabsetzung
läuft.

2.Wird die Herabsetzung während des Rentenbezugs vereinbart und sofort
wirksam, bleibt der Ertragsanteil unverändert.

3.Wird die Herabsetzung während des Rentenbezugs mit der Maßgabe ver-
einbart, dass sie erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, bleibt der
Ertragsanteil bis zum Zeitpunkt der Vereinbarung unverändert. 2Von diesem
Zeitpunkt an ist Nummer 1 entsprechend anzuwenden. 3Dabei sind jedoch
das zu Beginn des Rentenbezugs vollendete Lebensjahr des Rentenberech-
tigten und insoweit, als die Rente eine abgekürzte Leibrente (§ 55 Abs. 2
EStDV) ist, die beschränkte Laufzeit ab Beginn des Rentenbezugs zugrunde
zu legen.

Besonderheit bei der Ermittlung des Ertragsanteiles
(3) Setzt der Beginn des Rentenbezugs die Vollendung eines bestimmten

Lebensjahres der Person voraus, von deren Lebenszeit die Dauer der Rente
abhängt, und wird die Rente schon vom Beginn des Monats an gewährt, in
dem die Person das bestimmte Lebensjahr vollendet hat, ist dieses Lebensjahr
bei der Ermittlung des Ertragsanteiles nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a
Doppelbuchstabe bb EStG zugrunde zu legen.

Abrundung der Laufzeit abgekürzter Leibrenten
(4) Bemisst sich bei einer abgekürzten Leibrente die beschränkte Laufzeit

nicht auf volle Jahre, ist bei Anwendung der in § 55 Abs. 2 EStDVaufgeführten
Tabelle die Laufzeit aus Vereinfachungsgründen auf volle Jahre abzurunden.

Besonderheiten bei Renten wegen teilweiser oder voller Erwerbsmin-
derung
(5) 1Bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit handelt es sich regel-

mäßig um abgekürzte Leibrenten. 2 Für die Bemessung der Laufzeit kommt es
auf die vertraglichen Vereinbarungen oder die gesetzlichen Regelungen an.
3 Ist danach der Wegfall oder die Umwandlung in eine Altersrente nicht bei
Erreichen eines bestimmten Alters vorgesehen, sondern von anderen Umstän-
den – z.B. Bezug von Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung –
abhängig, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Wegfall oder die Um-
wandlung in die Altersrente mit Vollendung des 65. Lebensjahres erfolgt. 4 Legt
der Bezieher einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit jedoch schlüs-
sig dar, dass der Wegfall oder die Umwandlung vor der Vollendung des 65. Le-
bensjahres erfolgen wird, ist auf Antrag auf den früheren Umwandlungszeit-

1) Steuergesetze Nr. 10.
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es insoweit nicht. 5Entfällt eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
vor Vollendung des 65. Lebensjahres oder wird sie vor diesem Zeitpunkt in eine
vorzeitige Altersrente umgewandelt, ist die Laufzeit bis zum Wegfall oder zum
Umwandlungszeitpunkt maßgebend.

Besonderheiten bei Witwen-/Witwerrenten
(6) R 167 Abs. 8 und 9 EStR 2003 gilt bei Anwendung des § 22 Nr. 1 Satz 3

Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Satz 2 EStG entsprechend.

Begriff der Leibrente
(7) R 22.3 gilt sinngemäß.

R 167 (8), (9) EStR 2003

Besonderheiten bei Witwen- und Witwerrenten
(8) 1Für die Ermittlung des Ertragsanteiles der stets als abgekürzte Leibrenten zu behandelnden

Kleinen Witwen- oder Witwerrente ist davon auszugehen, dass die Rente mit der Vollendung des
45. Lebensjahres in eine lebenslängliche Große Witwen- oder Witwerrente umgewandelt wird. 2Eine
Große Witwen- oder Witwerrente, die der unter 45 Jahre alte Berechtigte bezieht, weil er ein
waisenrentenberechtigtes Kind erzieht, ist als abgekürzte Leibrente nach § 55 Abs. 2 EStDV2) zu
versteuern, wenn das waisenrentenberechtigte Kind volljährig wird, bevor der Stpfl. das 45. Lebensjahr
vollendet hat. 3Anschließend wird bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres die Kleine Witwen- oder
Witwerrente gezahlt, die wiederum gesondert als abgekürzte Leibrente zu besteuern ist. 4Eine Große
Witwen- und Witwerrente, die aufgrund sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften aller Voraussicht
nach auf Dauer entfallen wird, ist als abgekürzte Leibrente zu besteuern; die Laufzeit bemisst sich nach
der voraussichtlichen Dauer des Rentenbezugs. 5 Lebt die Witwen- oder Witwerrente wieder auf, ist
deren Ertragsanteil ab diesem Zeitpunkt nach den allgemeinen Grundsätzen zu ermitteln. 6 Für die
Vergangenheit sind aus Vereinfachungsgründen keine Folgerungen zu ziehen. 7 Für die Bestimmung
der Höhe des Ertragsanteiles ist das zu Beginn der Witwen- oder Witwerrente vollendete Lebensalter
um die rentenfreien Zeiten zu erhöhen oder gegebenenfalls die bestimmte Laufzeit entsprechend zu
mindern; aus Vereinfachungsgründen sind jedoch nur volle Kalenderjahre zu berücksichtigen.

Besonderheiten bei Witwen- oder Witwerrenten nach dem vorletzten Ehegatten

(9) 1Der Ertragsanteil einer Witwen- oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten bestimmt
sich nach dem vollendeten Lebensalter bei Beginn der Witwen- oder Witwerrente; bei abgekürzten
Leibrenten muss zudem die Beschränkung auf die bestimmte Laufzeit berücksichtigt werden. 2Dabei
sind die rentenfreien Zeiten in der Weise zu berücksichtigen, dass für die Bemessung des Ertrags-
anteiles der Witwen- oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten dem vollendeten Lebensalter
bei Beginn der Witwen- oder Witwerrente die rentenfreien Zeiten zugerechnet werden und gegebe-
nenfalls die bestimmte Laufzeit entsprechend gemindert wird; aus Vereinfachungsgründen sind jedoch
nur volle Kalenderjahre zu berücksichtigen.

R 22.5 Renten nach § 2 Abs. 2 der 32. DV zum Umstellungsgesetz
(UGDV)
Beträge, die nach § 2 Abs. 2 der 32. UGDV3) i.V.m. § 1 der Anordnung der

Versicherungsaufsichtsbehörden über die Zahlung von Todesfall- und Invalidi-
tätsversicherungssummen vom 15.11.19494) unter der Bezeichnung „Renten“
gezahlt werden, gehören nicht zu den wiederkehrenden Bezügen i.S.d. § 22
Nr. 1 EStG und sind deshalb nicht einkommensteuerpflichtig.

1) Steuergesetze Nr. 800.
2) Steuergesetze Nr. 10.
3) Amtl. Anm.: StuZBl. 1949 S. 327.
4) Amtl. Anm.: Veröffentlichungen des Zonenamtes des Reichsaufsichtsamtes für das Versiche-

rungswesen in Abw. 1949 S. 118.
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(unbesetzt)

R 22.7 Leistungen aufgrund eines schuldrechtlichen Versorgungsaus-
gleichs

(unbesetzt)

R 22.8 Besteuerung von Leistungen i.S.d. § 22 Nr. 3 EStG
Haben beide zusammenveranlagten Ehegatten Einkünfte i.S.d. § 22 Nr. 3

EStG bezogen, ist bei jedem Ehegatten die in dieser Vorschrift bezeichnete
Freigrenze – höchstens jedoch bis zur Höhe seiner Einkünfte i.S.d. § 22 Nr. 3
EStG – zu berücksichtigen.

R 22.9 Besteuerung von Bezügen i.S.d. § 22 Nr. 4 EStG
1 § 22 Nr. 4 EStG umfasst nur solche Leistungen, die aufgrund des Abge-

ordnetengesetzes1), des Europaabgeordnetengesetzes oder der entsprechenden
Gesetze der Länder gewährt werden. 2Leistungen, die außerhalb dieser Gesetze
erbracht werden, z.B. Zahlungen der Fraktionen, unterliegen hingegen den
allgemeinen Grundsätzen steuerlicher Beurteilung. 3Gesondert gezahlte Tage-
oder Sitzungsgelder sind nur dann nach § 3 Nr. 12 EStG steuerfrei, wenn sie
nach bundes- oder landesrechtlicher Regelung als Aufwandsentschädigung
gezahlt werden.

R 22.10 Besteuerung von Leistungen i.S.d. § 22 Nr. 5 EStG
(unbesetzt)

Zu § 24 EStG

R 24.1 Begriff der Entschädigung i.S.d. § 24 Nr. 1 EStG
Der Entschädigungsbegriff des § 24 Nr. 1 EStG setzt in seiner zu Buchstabe a

und b gleichmäßig geltenden Bedeutung voraus, dass der Stpfl. infolge einer
Beeinträchtigung der durch die einzelne Vorschrift geschützten Güter einen
finanziellen Schaden erlitten hat und die Zahlung unmittelbar dazu bestimmt
ist, diesen Schaden auszugleichen.

R 24.2 Nachträgliche Einkünfte
(1) 1Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit liegen vor, wenn sie in wirt-

schaftlichem Zusammenhang mit der ehemaligen Tätigkeit stehen, insbesonde-
re ein Entgelt für die im Rahmen der ehemaligen Tätigkeit erbrachten Leis-
tungen darstellen. 2Bezahlt ein Mitunternehmer nach Auflösung der Gesell-
schaft aus seinem Vermögen betrieblich begründete Schulden eines anderen
Gesellschafters, hat er einen nachträglichen gewerblichen Verlust, soweit er
seine Ausgleichsforderung nicht verwirklichen kann.
(2) § 24 Nr. 2 EStG ist auch anzuwenden, wenn die nachträglichen Ein-

künfte einem Rechtsnachfolger zufließen.

1) Sartorius Nr. 48.
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Zu § 24a EStG

R 24a Altersentlastungsbetrag
Allgemeines
(1) 1Bei der Berechnung des Altersentlastungsbetrags sind Einkünfte aus

Land- und Forstwirtschaft nicht um den Freibetrag nach § 13 Abs. 3 EStG zu
kürzen. 2Kapitalerträge, die nach § 32d Abs. 1 und § 43 Abs. 5 EStG dem
gesonderten Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen, sind in
die Berechnung des Altersentlastungsbetrags nicht einzubeziehen. 3 Sind in den
Einkünften neben Leibrenten auch andere wiederkehrende Bezüge i.S.d. § 22
Nr. 1 EStG enthalten, ist der Werbungskosten-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1
Nr. 3 EStG von den der Besteuerung nach § 22 Nr. 1 Satz 3 EStG unterliegen-
den Teilen der Leibrenten abzuziehen, soweit er diese nicht übersteigt. 4Der
Altersentlastungsbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Betrag aufzurunden.
Berechnung bei Anwendung anderer Vorschriften
(2) Ist der Altersentlastungsbetrag außer vom Arbeitslohn noch von weiteren

Einkünften zu berechnen und muss er für die Anwendung weiterer Vorschrif-
ten von bestimmten Beträgen abgezogen werden, ist davon auszugehen, dass er
zunächst vom Arbeitslohn berechnet worden ist.

Zu § 25 EStG
(§§ 56 und 60 EStDV)

R 25 Verfahren bei der Veranlagung von Ehegatten nach § 26a EStG
(1) 1Hat ein Ehegatte nach § 26 Abs. 2 Satz 1 EStG die Einzelveranlagung

(§ 26a EStG) gewählt, ist für jeden Ehegatten eine Einzelveranlagung durch-
zuführen, auch wenn sich jeweils eine Steuerschuld von 0 Euro ergibt. 2Der bei
einer Zusammenveranlagung der Ehegatten in Betracht kommende Betrag der außerge-
wöhnlichen Belastungen ist grundsätzlich von dem Finanzamt zu ermitteln, das für die
Veranlagung des Ehemannes zuständig ist.1)

(2)1) Für den VZ 2012 ist R 25 EStR 2008 weiter anzuwenden.
R 25 EStR 2008. Verfahren bei der getrennten Veranlagung von Ehegatten nach § 26a EStG
1Hat ein Ehegatte nach § 26 Abs. 2 Satz 1 EStG die getrennte Veranlagung gewählt, ist für jeden

Ehegatten eine Veranlagung durchzuführen, auch wenn sich jeweils eine Steuerschuld von 0 Euro
ergibt. 2Der bei einer Zusammenveranlagung der Ehegatten in Betracht kommende Betrag der
außergewöhnlichen Belastungen ist grundsätzlich von dem Finanzamt zu ermitteln, das für die Ver-
anlagung des Ehemannes zuständig ist.

Zu § 26 EStG2)

R 26 Voraussetzungen für die Anwendung des § 26 EStG
Nicht dauernd getrennt lebend
(1) 1Bei der Frage, ob Ehegatten als dauernd getrennt lebend anzusehen

sind, wird einer auf Dauer herbeigeführten räumlichen Trennung regelmäßig

1) Amtl. Anm.: Für VZ ab 2013 ohne Bedeutung.
2) § 26 EStG neu gef. mWv VZ 2013 durch SteuervereinfachungsG v. 1.11.2011, BGBl. I 2011,

2131.
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schaftsgemeinschaft ist jedoch im Allgemeinen nicht aufgehoben, wenn sich die
Ehegatten nur vorübergehend räumlich trennen, z.B. bei einem beruflich
bedingten Auslandsaufenthalt eines der Ehegatten. 3 Sogar in Fällen, in denen
die Ehegatten infolge zwingender äußerer Umstände für eine nicht absehbare
Zeit räumlich voneinander getrennt leben müssen, z.B. infolge Krankheit oder
Verbüßung einer Freiheitsstrafe, kann die eheliche Lebens- und Wirtschafts-
gemeinschaft noch weiterbestehen, wenn die Ehegatten die erkennbare Absicht
haben, die eheliche Verbindung in dem noch möglichen Rahmen aufrecht-
zuerhalten und nach dem Wegfall der Hindernisse die volle eheliche Gemein-
schaft wiederherzustellen. 4Ehegatten, von denen einer vermisst ist, sind im
Allgemeinen nicht als dauernd getrennt lebend anzusehen.

Zurechnung gemeinsamer Einkünfte
(2) Gemeinsame Einkünfte der Ehegatten, z.B. aus einer Gesamthandsgesell-

schaft oder Gesamthandsgemeinschaft sind jedem Ehegatten, falls keine andere
Aufteilung in Betracht kommt, zur Hälfte zuzurechnen.

(3)1) Für den VZ 2012 ist R 26 EStR 2008 weiter anzuwenden.

Zu § 26a EStG2)

(§§ 61 und 62d EStDV)3)

R 26a Veranlagung von Ehegatten nach § 26a EStG
Für den VZ 2012 ist R 26a EStR 2008 weiter anzuwenden.1)

Zu § 26b EStG
(§ 62d EStDV)

R 26b Zusammenveranlagung von Ehegatten nach § 26b EStG

Gesonderte Ermittlung der Einkünfte
(1) 1Die Zusammenveranlagung nach § 26b EStG führt zwar zu einer Zu-

sammenrechnung, nicht aber zu einer einheitlichen Ermittlung der Einkünfte
der Ehegatten. 2Wegen des Verlustabzugs nach § 10d EStG wird auf § 62d
Abs. 2 EStDV4) und R 10d Abs. 6 hingewiesen.

Feststellung gemeinsamer Einkünfte
(2) Gemeinsame Einkünfte zusammenzuveranlagender Ehegatten sind

grundsätzlich gesondert und einheitlich festzustellen (§ 180 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe a5) und § 179 Abs. 2 AO6)), sofern es sich nicht um Fälle geringer
Bedeutung handelt (§ 180 Abs. 3 AO).

1) Amtl. Anm.: Für VZ ab 2013 ohne Bedeutung.
2) § 26a EStG neu gef. mWv VZ 2013 durch SteuervereinfachungsG v. 1.11.2011, BGBl. I 2011,

2131.
3) §§ 61 und 62d Abs. 1 und 2 Satz 1 EStDV neu gef. mWv VZ 2013 durch SteuervereinfachungsG

v. 1.11.2011, BGBl. I 2011, 2131 (§ 84 Abs. 11 EStDV).
4) Steuergesetze Nr. 10.
5) Amtl. Anm.: Jetzt § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO [Steuergesetze Nr. 800].
6) Steuergesetze Nr. 800.
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Zu § 31 EStG

R 31 Familienleistungsausgleich
Prüfung der Steuerfreistellung
(1) (unbesetzt)

Anspruch auf Kindergeld
(2) 1Bei der Prüfung der Steuerfreistellung ist auf das für den jeweiligen VZ

zustehende Kindergeld oder die vergleichbare Leistung abzustellen, unabhängig
davon, ob ein Antrag gestellt wurde oder eine Zahlung erfolgt ist. 2Dem
Kindergeld vergleichbare Leistungen i.S.d. § 65 Abs. 1 Satz 1 EStG oder
Leistungen aufgrund über- oder zwischenstaatlicher Rechtsvorschriften sind
wie Ansprüche auf Kindergeld bis zur Höhe der Beträge nach § 66 EStG zu
berücksichtigen. 3Auch ein Anspruch auf Kindergeld, dessen Festsetzung aus
verfahrensrechtlichen Gründen nicht erfolgt ist, ist zu berücksichtigen.
Zurechnung des Kindergelds/zivilrechtlicher Ausgleich
(3) 1Der Anspruch auf Kindergeld ist demjenigen zuzurechnen, der für das

Kind Anspruch auf einen Kinderfreibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG hat, auch
wenn das Kindergeld an das Kind selbst oder einen Dritten (z.B. einen Träger
von Sozialleistungen) ausgezahlt wird. 2Der Anspruch auf Kindergeld ist
grundsätzlich beiden Elternteilen jeweils zur Hälfte zuzurechnen; dies gilt
unabhängig davon, ob ein barunterhaltspflichtiger Elternteil Kindergeld über
den zivilrechtlichen Ausgleich von seinen Unterhaltszahlungen abzieht, oder
ein zivilrechtlicher Ausgleich nicht in Anspruch genommen wird. 3 In den
Fällen des § 32 Abs. 6 Satz 3 EStG und in den Fällen der Übertragung des
Kinderfreibetrags (§ 32 Abs. 6 Satz 6, 1. Alternative EStG)1) ist dem Stpfl. der
gesamte Anspruch auf Kindergeld zuzurechnen. 4Wird für ein Kind lediglich
der Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf
übertragen (§ 32 Abs. 6 Satz 6, 2. Alternative EStG)2), bleibt die Zurechnung
des Anspruchs auf Kindergeld hiervon unberührt.
Abstimmung zwischen Finanzämtern und Familienkassen
(4) 1Kommen die Freibeträge für Kinder zum Abzug, hat das Finanzamt die

Veranlagung grundsätzlich unter Berücksichtigung des Anspruchs auf Kinder-
geld durchzuführen. 2Ergeben sich durch den Vortrag des Stpfl. begründete
Zweifel am Bestehen eines Anspruchs auf Kindergeld, ist die Familienkasse zu
beteiligen. 3Wird von der Familienkasse bescheinigt, dass ein Anspruch auf
Kindergeld besteht, übernimmt das Finanzamt grundsätzlich die Entscheidung
der Familienkasse über die Berücksichtigung des Kindes. 4Zweifel an der
Richtigkeit der Entscheidung der einen Stelle (Finanzamt oder Familienkasse)
oder eine abweichende Auffassung sind der Stelle, welche die Entscheidung
getroffen hat, mitzuteilen. 5Diese teilt der anderen Stelle mit, ob sie den
Zweifeln Rechnung trägt bzw. ob sie sich der abweichenden Auffassung an-
schließt. 6Kann im Einzelfall kein Einvernehmen erzielt werden, haben das
Finanzamt und die Familienkasse der jeweils vorgesetzten Behörde zu berich-
ten. 7Bis zur Klärung der Streitfrage ist die Festsetzung unter dem Vorbehalt
der Nachprüfung durchzuführen.

1) Amtl. Anm.: Jetzt § 32 Abs. 6 Satz 6 EStG.
2) Amtl. Anm.: Jetzt § 32 Abs. 6 Satz 8 EStG.
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Zu § 32 EStG

R 32.1 Im ersten Grad mit dem Stpfl. verwandte Kinder
(unbesetzt)

R 32.2 Pflegekinder

Pflegekindschaftsverhältnis
(1) 1Ein Pflegekindschaftsverhältnis (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG) setzt voraus,

dass das Kind im Haushalt der Pflegeeltern sein Zuhause hat und diese zu dem
Kind in einer familienähnlichen, auf längere Dauer angelegten Beziehung wie
zu einem eigenen Kind stehen, z.B. wenn der Stpfl. ein Kind im Rahmen von
Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege (§§ 27, 33 SGB VIII1)) oder im Rahmen
von Eingliederungshilfe (§ 35a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) in seinen Haushalt
aufnimmt, sofern das Pflegeverhältnis auf Dauer angelegt ist. 2Hieran fehlt es,
wenn ein Kind von vornherein nur für eine begrenzte Zeit im Haushalt des
Stpfl. Aufnahme findet. 3Kinder, die mit dem Ziel der Annahme vom Stpfl. in
Pflege genommen werden (§ 1744 BGB2)), sind regelmäßig Pflegekinder. 4Zu
Erwerbszwecken in den Haushalt aufgenommen sind z.B. Kostkinder. 5Hat der
Stpfl. mehr als sechs Kinder in seinem Haushalt aufgenommen, spricht eine
Vermutung dafür, dass es sich um Kostkinder handelt.

Kein Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den leiblichen Eltern
(2) 1Voraussetzung für ein Pflegekindschaftsverhältnis zum Stpfl. ist, dass das

Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den leiblichen Eltern nicht mehr besteht, d.h.
die familiären Bindungen zu diesen auf Dauer aufgegeben sind. 2Gelegentliche
Besuchskontakte allein stehen dem nicht entgegen.

Altersunterschied
(3) 1Ein Altersunterschied wie zwischen Eltern und Kindern braucht nicht

unbedingt zu bestehen. 2Dies gilt auch, wenn das zu betreuende Geschwister
von Kind an wegen Behinderung pflegebedürftig war und das betreuende
Geschwister die Stelle der Eltern, z.B. nach deren Tod, einnimmt. 3 Ist das zu
betreuende Geschwister dagegen erst im Erwachsenenalter pflegebedürftig ge-
worden, wird im Allgemeinen ein dem Eltern-Kind-Verhältnis ähnliches Pfle-
geverhältnis nicht mehr begründet werden können.

R 32.3 Allgemeines zur Berücksichtigung von Kindern
1Ein Kind wird vom Beginn des Monats an, in dem die Anspruchsvoraus-

setzungen erfüllt sind, berücksichtigt. 2Entsprechend endet die Berücksichti-
gung mit Ablauf des Monats, in dem die Anspruchsvoraussetzungen wegfallen
(Monatsprinzip). 3 Für die Frage, ob ein Kind lebend geboren wurde, ist im
Zweifel das Personenstandsregister des Standesamtes maßgebend. 4Eine Be-
rücksichtigung außerhalb des Zeitraums der unbeschränkten Steuerpflicht der
Eltern ist – auch in den Fällen des § 2 Abs. 7 Satz 3 EStG – nicht möglich. 5Ein
vermisstes Kind ist bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zu berücksichtigen.

1) Aichberger SGB Nr. 8.
2) Habersack Nr. 20.
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